
326 29 S E P T E M B R E  1941

109
E 1004.1 1/413

CONSEIL FÉDÉRAL  
Procès-verbal de la séance du 29 septembre 1941

1507. Vorschussaktion mit Italien

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 27. September 1941

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet folgendes:

«/.
Im August 1940 gewährte die Schweiz Italien einen Vorschusskredit für den 

zusätzlichen Bezug gewisser, Italien besonders interessierender Waren -  haupt
sächlich Kriegsmaterial und Werkzeugmaschinen -  aus unserm Lande. Ausser- 
dem erhielt gleichzeitig Italien von schweizerischen Banken einen durch eine 
Goldhinterlage in Rom gedeckten Kredit von 125 Millionen Franken1.

Schon im November gleichen Jahres verlangte die italienische Regierung die 
Gewährung eines weitern Vorschusskredits von 75 Millionen Franken für zu
sätzliche Warenkäufe in der Schweiz2.

Der Bundesrat ist sowohl über die ersten Kredite wie auch über das letzter
wähnte Kreditbegehren fortlaufend durch Anträge und auch mündlich unter
richtet worden.

Da die Schweiz beim letzten Begehren verschiedene wichtige Gegenforderun
gen zu stellen hatte, zogen sich die Verhandlungen bis in den Mai 1941 hin. Mit 
Ihrem Einverständnis wurde dann durch Vereinbarungen vom 1. Jun i3 dieses 
Jahres der zweite Vorschusskredit von 75 Millionen Franken gewährt und zwar 
wie der erste über ein sogenanntes Spezialkonto II des italienisch-schweizeri- 
schen Clearings.

Kürzlich gelangten nun die italienischen Behörden mit dem Ersuchen an 
uns, den bisherigen Vorschusskredit von jetzt 150 Millionen Franken zu ver
doppeln und somit auf 300 Millionen Franken zu bringen. Zugleich setzten ita
lienische Bemühungen ein, von den Banken auch eine Verdoppelung ihres 
Kredits von 125 Millionen Franken auf neu 250 Millionen Franken zu erwir
ken. Anlass zum neuesten italienischen Vorstoss gaben ganz ohne Zweifel die 
Vereinbarungen mit Deutschland4, durch die diesem Lande insgesamt ein Kre
dit von 850 Millionen Franken, wovon 450 Millionen bis Ende 1941 und weitere 
400 Millionen bis Ende 1942 ausnützbar, zur Verfügung gestellt wurde.

1. Cf. DDS, vol. 13, N°s 354 et 377.
2. Cf. DDS, vol. 13, N ° 427.
3. Cf. N ° 57.
4. Cf. surtout N° 82.
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II.
Zur Beurteilung des italienischen Begehrens mögen einige Zahlen und Be

trachtungen dienen :
Ohne die besetzten Gebiete hat Italien ungefähr eine halb so grosse Bevölke

rung wie Deutschland. Deutschland lieferte uns im Jahre 1940 Waren im Um
fange von 411 Millionen Franken, während die Einfuhr aus Italien im gleichen 
Zeitraum 164 Millionen Franken betrug. Unsere Ausfuhr im letzten Jahre nach 
Deutschland belief sich auf 285 Millionen Franken, die Ausfuhr nach Italien 
auf 142 Millionen Franken. Deutschland ist für die Schweiz ein unentbehrli
cher Lieferant wichtigster Rohstoffe, vor allem von Eisen und Kohle; Italien 
liefert uns einige wenige wichtige Rohstoffe (Pyrit, Schwefel, Natur- und 
Kunstseide, Hanf) und Lebensmittel (Reis, Früchte und Gemüse). Eine Reihe 
für unsere Versorgung wichtiger Erzeugnisse kann Italien seit dem Kriege we
gen der ungenügenden Inlandsversorgung nicht mehr liefern (Teigwaren, Oli
venöl, Leder, Autopneus, Stroh, Heu, Ölkuchen, Kleie, Futtermehl). Lebens
wichtig für uns ist während des Krieges die Durchfuhr durch Italien, die wir zur 
Ergänzung des immer bescheiden bleibenden Verkehrs mit Portugal und Spa
nien über Frankreich zur Aufrechterhaltung unserer Beziehungen mit Übersee 
unbedingt benötigen; anderseits ist selbstverständlich auch die Durchfuhr 
durch Deutschland, insbesondere im Verkehr mit dem Norden und dem Bal
kan, für uns sehr wesentlich.

Unter Berücksichtigung aller Verhältnisse gelangen wir zur Folgerung, dass 
wir Italien zweifelsohne sehr weitgehend berücksichtigen, wenn wir ihm die 
Hälfte des Kredits gewähren, der Deutschland zugestanden worden ist.

Wie bereits erwähnt, hat Deutschland von uns einen Kredit von 850 Millio
nen Franken, wovon 450 Millionen bis Ende 1941 und weitere 400 Millionen bis 
1942 ausnützbar, erhalten.

Demgegenüber sind Italien bereits zugesagt worden:
Vorschüsse auf Spezialkonto II 150 Millionen Franken
Bankenkredit vom August 1940 125 Millionen Franken

Erläuternd sei beigefügt, dass der Bund schlussendlich auch für den ersten 
Bankenkredit eine Garantie geben musste und dass auch der zusätzliche Ban
kenkredit kaum ohne eine Garantie der Eidgenossenschaft an die Banken (via 
Nationalbank) zustande käme.

Eine Erfüllung der neuen italienischen Begehren kommt nicht in Betracht. 
Allerhöchstem könnte man neue Kredite des Bundes und der Banken von ins
gesamt 100 Millionen Franken in Erwägung ziehen, wobei die Frage, welche 
Anteile auf die Banken und den Bundesvorschuss entfallen sollen, einstweilen 
noch offen bleibt und weitgehend von den italienischen Verwendungswünschen

275 Millionen Franken
Italien fordert neu:

Vorschuss auf Spezialkonto II 
Erhöhung des Bankenkredits

150 Millionen Franken 
125 Mio Fr. 275 Millionen Franken

Total 550 Millionen Franken
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abhängen wird. Eine weitere Ausweitung des Kredits Hesse sich in der Weise 
denken, dass, wie im Verkehr mit Deutschland, auch in demjenigen mit Italien 
wieder eine Wartefrist im Clearing eingeführt würde, wodurch bei einer sol
chen Frist von drei Monaten ungefähr 40-50 Millionen Franken für Italien frei 
würden, falls sie dem Vorschusskonto II zugewiesen würden. Insgesamt er
hielte somit Italien zu den bisherigen 275 Millionen weitere rund 150 Millionen 
Franken hinzu, sodass es genau die Hälfte dessen bekäme, was Deutschland zu
gesagt worden ist.

III.
Unseres Erachtens kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dass wir auch 

die italienischen Begehren in einem gewissen Umfange berücksichtigen müs
sen, nachdem die Schweiz Deutschland sehr weitgehend entgegengekommen 
ist. Es ist dies nicht nur eine Prestigefrage für Italien, sondern auch die Rück
sicht auf unsere Beziehungen mit Italien gebietet es, bei den leitenden Stellen 
dieses Landes nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, als würden wir Italien 
als quantité négligeable behandeln wollen.

Dazu kommt aber, dass wir in einem gewissen Sinne es sogar begrüssen müs
sen, dass das neueste italienische Begehren an uns gerichtet worden ist. Die 
Schwierigkeiten, die Grossbritannien infolge des Abschlusses unserer Verein
barungen mit Deutschland der Schweiz bereitet, sind Ihnen bekannt5. Dabei 
dürfte weniger die Gewährung des Kredits an Deutschland eine ausschlagge
bende Rolle spielen als die Tatsache, dass wir England und den Vereinigten 
Staaten infolge der Gegenblockade der Achsenmächte nicht nur kein Kriegs
material, sondern auch keine ändern kriegswichtigen Erzeugnisse (Werkzeug
maschinen, Uhrenfournituren, Uhrensteine usw.) liefern können. Wenn wir 
mit Englang und durch dieses auch mit den Vereinigten Staaten zu einer Locke
rung der neuesten Massnahmen gelangen wollen, so kann dies nur auf dem 
Wege einer vermehrten Ausfuhr von Erzeugnissen der genannten Art gesche
hen. Dazu ist eine Lockerung der Gegenblockade unentbehrlich. Von Deutsch
land eine solche Lockerung primär zu verlangen, erscheint nach dem Abschluss 
der letzten Verhandlungen als aussichtslos. Das italienische Kreditbegehren 
bietet uns nun aber die unerwartete Gelegenheit, die Diskussion über das Ge
leitscheinproblem wieder aufzunehmen. Wir verhehlen uns nicht, dass bei der 
Gegenblockade Deutschland die treibende Kraft ist und dass es für Italien zwei
felsohne nicht leicht sein wird, bei seinem Achsenpartner Erleichterungen zu
gunsten der Feinde durchzusetzen. Immerhin dürfen wir erwarten, dass gerade 
die jüngste britische Verlautbarung auch den Achsenmächten zum Bewusstsein 
bringt, wie sehr sie durch ihre scharfe Gegenblockadepolitik unsere Existenz 
gefährden. Daran, dass wir von Übersee weiterhin Nahrungsmittel und wo
möglich auch gewisse Rohstoffe erhalten, haben aber auch die Achsenmächte 
wegen des grossen schweizerischen Lieferungspotentials und nach ihren Erfah
rungen mit den besetzten Gebieten ganz unzweifelhaft ein sehr lebensnahes In
teresse. Trotzdem wir uns vor den Schwierigkeiten und Widerständen keines
wegs die Augen verschliessen, glauben wir doch wenigstens einen Schimmer der

5 . Cf. N os 100 et 108.
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Hoffnung haben zu dürfen, durch einen Vorstoss über Italien im Zusammen
hang mit seinem Kreditbegehren weitere erhebliche Erleichterungen in der Ge
leitscheinpraxis herbeiführen zu können. Nicht nur vom Gesichtspunkte unse
rer Beziehungen mit Italien sondern auch derjenigen mit den Westmächten aus, 
könnten wir es deshalb kaum als eine zweckmässige Politik betrachten, auf das 
italienische Begehren nicht einzutreten oder es, ohne ernsthafte Gegenforde
rungen zu stellen, dilatorisch zu behandeln. Wir sind im Gegenteil der Mei
nung, dass wir möglichst rasch der italienischen Regierung unser Einverständ
nis, über einen weitern Kredit zu verhandeln, und zugleich auch unsere wesent
lichen Gegenforderungen bekanntgeben sollten. Dabei müsste man von allem 
Anfang an keine Zweifel darüber lassen, welche maximale Höhe des Kredits 
nicht überschritten werden könnte und welche schweizerischen Gegenforde
rungen in erster Linie zu erfüllen wären, bevor an einen Abschluss der Ver
handlungen gedacht werden könnte.

IV
Mehr noch als bei den Verhandlungen des Frühjahrs 1941 über den zweiten 

75 Millionen-Vorschuss wird nun, wie dargelegt, die Frage der Lockerung der 
Gegenblockade das Hauptstück unserer Gegenforderungen bilden müssen. In 
Abwandlung eines bekannten Wortes6 wird man sagen müssen: «pas d ’expor
tation, pas d’argent suisse».

Im Verhältnis zum Gegenblockade/Geleitschein-Problem sind einige weitere 
Forderungen, die wir im Zusammenhang mit dem italienischen Kreditbegehren 
stellen müssen, sekundärer Natur, wenn auch nicht ohne wesentliche Bedeu
tung. Es handelt sich, summarisch gesagt, vor allem um folgende Forde
rungen :

1. Sicherung gewisser zusätzlicher italienischer Lieferungen (Pyrit, H anf
garne, Zellwolle usw.).

2. Erhöhung der italienischen Einfuhrkontingente für schweizerische Metall
uhren.

3. Verbesserung der Verhältnisse hinsichtlich der Einfuhr schweizerischer 
Farbstoffe.

4. Erlangung des Gegenrechts für die Behandlung der Schweizer und der 
schweizerischen Gesellschaften in Italien hinsichtlich der Entschädigung für 
Kriegsschäden.

5. Gestattung des direkten Verkehrs der von der Schweiz gecharterten Grie
chenschiffe nach Genua, auch mit griechischer Bemannung.

6. Erlangung von Zusicherungen hinsichtlich der Gewährung von italieni
schen Aus- und Einreisevisa fü r  Schweizer.

7. Gewisse Verbesserungen im Verrechnungsverkehr, insbesondere eine bes
sere Fundierung des Sonderkontos I (Transitfrachten-Ausgleichkonto).»

Gestützt auf die vorstehenden Darlegungen wird antragsgemäss
beschlossen:

Ermächtigung an das Volkswirtschaftsdepartement, mit Italien über die Ge
währung eines weitern Kredits zu verhandeln, wobei, abgesehen von einer all-

6. Allusion au passage d ’une pièce de J. Racine: pas d’argent, pas de Suisse (Les plaideurs).
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fälligen Kreditgewährung durch die Einführung einer Wartefrist im Clearing, 
ein neuer Gesamtkredit von 100 Millionen Franken (Bankenkredit und Bundes
vorschuss) auf keinen Fall überschritten werden soll. Zugleich muss Gewähr 
dafür erreicht werden, dass, analog dem Abkommen mit Deutschland, dieser 
Kredit als bis Ende 1942 gegeben, betrachtet wird.

110
E 7110/1976/16/53

Le Délégué du Conseil fédéral aux Accords commerciaux, H. Ebrard, 
au Commissaire du Peuple pour le Commerce extérieur 

de l’URSS, A. Mikoyan

Copie d ’expédition 
T
Liquidation des commandes soviétiques Berne, 29 septembre 1941

Answer to your telegram of July 18th1 concerning liquidation Soviet orders 
necessitated detailed inquiries. Beg therefore to excuse delay occured. Have 
now the honour to let you know that release of Soviet funds withhold in Swit
zerland as conservatory measure can be taken into consideration when follow
ing conditions are fulfilled:

1. Competent Soviet offices take the necessary steps in order that reim
bursement of credits granted by Swiss Importfirms for Soviet and foreign 
goods takes immediately place.

2. Rest of Soviet funds in Switzerland will exclusively be used for payment 
of Swiss commercial claims.

3. Agreements upon Soviet orders left to the care of Swiss furnishers and 
Soviet buyers between whom private understandings have to be concluded. 
Amounts which Swiss firms must eventually refund in application of such 
understandings have to be paid to Swiss Nationalbank for liquidation of other 
Swiss commercial claims.

4. Switzerland is willing to temporarily renounce the right conceded to it in 
accordance to agreement of February 24 1941 of obtaining integral compensa
tion in goods for machines eventually to be stored in Switzerland in account of 
USSR in application of private understandings. Above mentioned proceedings 
greatly in harmony with the text of your proposals of July 18th hope therefore 
you will approve them. If your agreement obtained, beg to let me know as soon 
as possible which payments according to above N° one and later according to 
N° two you have in view2.

1. N° 77, note 1.
2. La proposition suisse, répétée en des termes identiques dans des télégrammes du 27 septem
bre et du 26 novembre 1941, est restée sans réponse de la part du Commissariat pour le Com
merce extérieur de l ’URSS.
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